
 
 

 
GGV Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH 

Darmstädter Straße 53 · 64521 Groß-Gerau 

Telefon 06152 1720- 0 · Telefax 06152 1720- 20 

Briefkasten@GGV-Energie.de 

www.GGV-Energie.de 

Kreissparkasse Groß-Gerau 

IBAN DE54 5085 2553 0000 0064 60 · BIC HELADEF1GRG 

Volksbank Darmstadt-Mainz eG 

IBAN DE31 5519 0000 0478 5600 14 · BIC MVBMDE55XXX 

Vorsitzender des Aufsichtsrates Jörg Rüddenklau  
Geschäftsführer Arno Hochstätter 
Amtsgericht Darmstadt HRB 54393 

USt-IdNr. DE211171278 

Gläubiger-Identifikationsnr. DE43GGV00000107253 
 

Zuschuss zu den 

Übertragungsnetzkosten Typisierte 

Abnahmefälle 2026 

 

 

Zur Entlastung der Stromverbraucherinnen und -verbraucher hat die Bundesregierung beschlossen, den 

Übertragungsnetzbetreibern mit Regelzonenverantwortung im Kalenderjahr 2026 einen Zuschuss in Höhe 

von 6,5 Milliarden Euro zu gewähren (§ 24c EnWG). 

Der Zuschuss dient der anteiligen Deckung der Übertragungsnetzkosten und ist bei der Ermittlung der 

bundeseinheitlichen Übertragungsnetzentgelte mindernd zu berücksichtigen. Dadurch werden die Netz-

entgelte für Letztverbraucher im Jahr 2026 gesenkt. 

Gemäß § 118 Absätze 5 und 5a EnWG sind Stromlieferanten verpflichtet, die sich aus der Netzentgelt-

minderung ergebende Kostenentlastung an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben und über die 

Wirkung des Zuschusses transparent zu informieren. 

Betreiber von Übertragungsnetzen haben zudem einmalig sowohl das mit Zuschuss als auch das ohne Zuschuss 

berechnete bundeseinheitliche Übertragungsnetzentgelt zu veröffentlichen. Die Verteilnetzbetreiber sind 

einmalig für das Kalenderjahr 2026 verpflichtet, auf ihrer Internetseite für typisierte Abnahmefälle neben dem 

Netzentgelt, das sich unter Berücksichtigung des reduzierten Übertragungsnetzentgelts ergibt, auch ein fiktives 

Netzentgelt zu veröffentlichen, wie es sich ohne Berücksichtigung des reduzierten Übertragungsnetzentgelts 

ergäbe. 

Die nachfolgende Berechnung verdeutlicht beispielhaft für die typisierten Abnahmefälle die Wirkung des 

Zuschusses im Netzgebiet Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH. 

Alle Entgelte zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 

Typisierter Abnahmefall Netzentgelt mit Berücksichtigung 
des ÜNB-Zuschusses 

Fiktives Netzentgelt ohne 
Berücksichtigung des ÜNB- 
Zuschusses 

Haushaltskunde in der NS mit 
einem Jahresverbrauch von 
3.500 kWh 

 
292,03 € 

 
360,95 € 

Gewerbekunde in der NS mit 
einem Jahresverbrauch von 
50.000 kWh 

 
3.175,03 € 

 
3.924,34 € 

Industriekunde in der MS mit 
einem Jahresverbrauch von 
24 GWh und 6.000 Jahresbe- 
nutzungsstunden 

 
867.640,00 € 

 
1.072.403,04 € 

 


